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Stadt Monheim, Bebauungsplan „An der Gailach“ sowie 15. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Parallelverfahren, hier: Beteiligung am Verfahren nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungspla-
nes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 

 

1. fachliche Hinweise und Empfehlungen 

Die Belange des Hochwasserschutzes und der -vorsorge, insbesondere die Vermei-
dung und Verringerung von Hochwasserschäden, sind in der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 12, Abs. 7 BauGB). Das StMUV hat gemeinsam mit 
dem StMB eine Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitpla-
nung“ herausgegeben, wie die Kommunen dieser Verantwortung gerecht werden 
können und wie sie die Abwägung im Sinne des Risikogedankens und des Risikoma-
nagements fehlerfrei ausüben können. Es wird empfohlen, eine Risikobeurteilung auf 
Grundlage dieser Arbeitshilfe durchzuführen, s. https://www.stmuv.bayern.de/the-
men/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf.  

 

1.1 Oberirdische Gewässer 

1.1.1 Allgemeines  

Das entlang der südlichen Bebauungsplangrenze, von Nordwesten in Richtung Süd-
osten verlaufende Gewässer Gailach (Gew III) ist Bestandteil des 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
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Oberflächenwasserkörpers (OWK) 1_F234 Ehbrust, Gailach bis Mühlheim und verfehlt auf-
grund struktureller Defizite den nach EG-WRRL zu erreichenden "guten ökologischen Zu-
stand" bzw. das "gute ökologische Potential". Um die Bewirtschaftungsziele der EG-WRRL 
bzw. des §§ 27 ff. WHG erreichen zu können, sind Maßnahmen zur strukturellen Verbesse-
rung des Gewässers durch die Gemeinde erforderlich. Wir empfehlen den ggf. für den Be-
bauungsplan erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleich im Rahmen von Maßnahmen 
zur Verbesserung des Gewässerzustandes an der Gailach umzusetzen.  

Maßnahmen am Gewässer sollen sich sofern vorhanden am Gewässerentwicklungskonzept 
orientieren.  

Die Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes und ökologische Ausbau- und Unter-
haltsmaßnahmen können gefördert werden, wir beraten Sie dazu gerne näher. Alternativ 
können solche Maßnahmen auch auf das kommunale Ökokonto angerechnet werden. 

Vorschlag für Festsetzungen:  

„Innerhalb eines Uferstreifens von 15 m Breite entlang der Gailach sowie im er-
mittelten Überschwemmungsgebiet dürfen weder höhenmäßige Geländeverän-
derungen vorgenommen werden, noch bauliche oder sonstige Anlagen und Be-
festigungen erstellt werden. Ebenso darf diese Fläche nicht zur Lagerung von 
Materialien aller Art (z.B. Kompost oder Abfall) verwendet werden.“ 

1.1.2 Lage im ermittelten (nicht vorläufig gesicherten oder festgesetzten) Überschwem-

mungsgebiet 

Das Planungsgebiet befindet sich (teilweise) im ermittelten Überschwemmungsgebiet der 
Gailach. Die maßgeblichen Wasserspiegellagen und Überflutungstiefen können den Berech-
nungen des Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer vom Juni 2023 entnommen werden.  

Der ermittelten Fläche wird zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung benötigt und kommt 
einer Rückhaltefunktion zu.1 Sie ist daher nach § 77 Abs. 1 Satz 1 WHG in ihrer Funktion als 
Rückhaltefläche zu erhalten. Die Überplanung des Gebietes mit den vorgesehenen Nutzun-
gen kann daher aus wasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich nicht empfohlen werden. 

Soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehen, sind recht-
zeitig die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen (§ 77 Abs. 1 Satz 2 WHG). § 77 
Abs. 1 WHG ist als Planungsleitsatz nach der Rechtsprechung des BayVGH (Beschluss vom 
26.Januar 2009, Az.: 1 B 07.151) von der Gemeinde im Rahmen ihrer planerischen Abwä-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. In der Abwägung ist insbesondere der ma-
terielle Gehalt von § 78 Abs. 2 WHG einzustellen (BayVGH vom 26.01.2009 a.a.O.). 

Vorschlag für Festsetzungen, falls an der Bauleitplanung festgehalten werden soll:  

„Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude auf der Fläche 
angrenzend an das ermittelte Überschwemmungsgebiet wird mindestens 25 cm 
über dem HW100-Wasserspiegel und 25 cm über Fahrbahnoberkante / über Ge-
lände / festgesetzt (Dazu sollte die Gemeinde möglichst Kote(n) im Plan und Be-
zugshöhen angeben. Der konkreten Straßen- und Entwässerungsplanung ist hierbei 
Gewicht beizumessen). Gebäude / Wohngebäude sind bis zu dieser Höhe was-
serdicht zu errichten (Keller wasserdicht und auftriebssicher, dies gilt auch für 
Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Tiefgaragenzufahrten, 

 
1 Bebaute Flächen, Flächen eines rechtskräftigen (qualifizierten oder vorhabenbezogenen) Bebau-
ungsplans und Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile haben in der Regel die 
Funktion der Rückhaltung verloren. § 77 WHG ist dann nicht anwendbar. Eine Stellungnahme des 
WWA zu § 77 WHG erübrigt sich in diesen Fällen.  
Größere Baulücken können aber im Einzelfall eine Rückhaltefunktion haben (siehe hierzu BVerwG, 
Urteil vom 22.07.2004 – Az: 7 CN 1/04). Dies kann auch im Geltungsbereich qualifizierter Bebauungs-
pläne der Fall sein, wenn dort von Bebauung freizuhaltende Flächen festgesetzt sind, denen (auch) 
eine Rückhaltefunktion zukommt. 
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Installationsdurchführungen, etc.).“  

„Die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und Elektroin-
stallation, muss mindestens an das HW100 angepasst sein. Die wesentlichen 
Anlagenteile sind, soweit möglich, oberhalb der HW100-Kote zu errichten. Die 
Auftriebs- und Rückstausicherheit sowie die Dichtheit und Funktionsfähigkeit 
aller betroffenen Anlagen sind auch beim Bemessungshochwasser zu gewähr-
leisten. 

„Die gekennzeichneten Flächen und Abflussmulden sind aus Gründen der 
Hochwasservorsorge freizuhalten. Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung 
von Gegenständen, welche den Abfluss behindern oder fortgeschwemmt wer-
den können, sind verboten.“ 

1.1.3 Gewässerunterhaltung 

Entlang des Plangebietes verläuft das Gewässer Gailach. Die Unterhaltung obliegt der Stadt 
Monheim. 

Die Gewässerunterhaltung umfasst gemäß § 39 WHG die Pflege und Entwicklung eines Ge-
wässers. Hierzu gehört auch die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neu-
anpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation sowie die Freihaltung der Ufer für den 
Wasserabfluss und die Zugänglichkeit. 

 

1.2 Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen kom-
men.  

Gemäß den im Umweltatlas Bayern veröffentlichten Hinweiskarten Oberflächenabfluss und 
Sturzflut liegen Erkenntnisse zu potentiellen Fließwege bei Starkregen vor (mit mäßigem, er-
höhtem und starkem Abfluss). 

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Wir halten 
es für erforderlich, die topographischen und hydrologischen Verhältnisse (Wasserscheiden, 
Außeneinzugsgebiete, Hanglagen, Mulden, bevorzugte Fließwege, flächenhafter Wasserab-
fluss etc.) zu erheben und eine Gefährdungs- und Fließweganalyse sowie eine Risikobeurtei-
lung durchzuführen, bevor das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt wird. Soweit Starkregen- 
oder Sturzflutgefahrenkarten der Gemeinde, des Freistaat Bayern oder des Bundes vorlie-
gen, sind diese entsprechend zu beachten und auszuwerten. Die Ergebnisse sind im Plan zu 
berücksichtigen. 

Der Zufluss aus den Außeneinzugsgebieten muss bei der Bebauungs- und Entwässerungs-
planung berücksichtigt werden (z.B. Anlegen von Abfang- und Ableitungsgräben; Anlage von 
Gehölzstreifen oder Erosionsmulden in der landwirtschaftlichen Fläche oberhalb der Bebau-
ung). 

Die Gemeinde sollte weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d BauGB 
treffen, um die Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen zu minimieren.  

Gemäß § 37 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil 
eines höher- oder tieferliegenden Grundstücks behindert, verstärkt oder auf andere Weise 
verändert werden. 

 

1.3 Grundwasser 

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Es wird jedoch 
auf einen möglicherweise geringen Grundwasserflurabstand hingewiesen. 
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1.4 Altlasten und Bodenschutz  

1.4.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  

1.4.2 Vorsorgender Bodenschutz 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen / Flächennutzungsplänen ist die Bodenschutzklausel 
gem. § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB zu beachten; zudem sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB die 
Belange des Umweltschutzes und damit auch die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu 
berücksichtigen. Zur Durchführung der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 i. Verb. m. 
Anl. 1 Nr. 2a BauGB müssen die im Plangebiet vorkommenden Bodentypen benannt und de-
ren natürliche Bodenfunktionen (§ 2 BBodSchG) bewertet werden.  

Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen oder die Funktion als Standort für landwirtschaft-
liche Nutzfläche (natürliche Ertragsfähigkeit) in besonderer Weise erfüllen, sind zu berück-
sichtigen und die Planung auf weniger wertvolle Böden zu lenken. Im Sinne des Grundsatzes 
1.3.1 des Landesentwicklungsplans 2020 („Erhalt und die Schaffung natürlicher Speicher-
möglichkeiten für Kohlendioxid und anderer Treibhausgase“) ist bei humusreichen Böden 
(insb. Moorböden) auch die Speicherfunktion für Kohlendioxid zu berücksichtigen. Ggf. vor-
handene geogene oder großflächig siedlungsbedingte Bodenbelastungen sind zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden aufzuzeigen. 

Es wird empfohlen, für die Bodenfunktionsbewertung einen qualifizierten Fachgutachter zu 
beauftragen. 

Hinweise zum Plan: 

„Um eine vollständige Bewertung des Schutzgutes Boden durchführen zu können, 
wird für die Bodenteilfunktionen auf die Karten im UmweltAtlas verwiesen. Aktuelle 
Bodenkennwerte und Vektordatensätze können bei der Datenstelle des LfU angefragt 
werden. Für die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen ist nach Leitfaden „Das 
Schutzgut Boden in der Planung“ die Tabelle I/7 Matrix zur Gesamtbewertung von 
Böden vorzugehen. Die Erstauswertung über „Standortauskunft“ im UmweltAtlas darf 
nicht mit den Bodenfunktionsbewertungskarten gleichgesetzt werden.“ 

„Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterböden sind zu schonen, getrennt 
abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und wieder 
seiner/ihrer Nutzung zuzuführen. Es sind maximale Haufwerkshöhen von 2 m für 
Oberboden und maximal 3 m für Unterboden einzuhalten. Die Bodenmieten dürfen 
nicht befahren werden.“ 

 

1.5 Wasserversorgung 

1.5.1 Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung  

Die Wasserversorgung wird durch die Stadt Monheim sichergestellt.  

1.5.2 Lage im künftigen Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet 

Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen. 
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1.6 Abwasserentsorgung 

1.6.1 Allgemeines 

Das gemeindliche Abwasserbeseitigungskonzept ist vor Verwirklichung des Bebauungspla-
nes fortzuschreiben.  

1.6.2 Häusliches Schmutzwasser  

Das Plangebiet wird im Trennsystem entwässert. Das Abwasser soll in der gemeindlichen 
Kläranlage Monheim gereinigt werden. Das bestehende Kanalnetz kann die aus dem Bauge-
biet abzuleitenden Abwassermengen aufnehmen. Die Leistungsfähigkeit ist aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht ausreichend. 

1.6.3 Niederschlagswasser 

Der Bauleitplanung muss eine Erschließungskonzeption zugrunde liegen, nach der das an-
fallende Niederschlagswasser schadlos beseitigt werden kann.  

Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt der natürlichen 
Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten (vgl. Arbeitsblatt DWA-A 102-1 und 2 / 
BWK-A 3-1 und 2 sowie DWA-M 102-4 / BWK-A 3-4). Daher sollte das Niederschlagswasser 
nach Möglichkeit ortsnah versickert werden, sofern dem weder wasserrechtliche noch sons-
tige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas-
ser dezentral zurückzuhalten. Das Überlaufwasser aus den Zisternen darf nur gedrosselt der 
öffentlichen Entwässerungseinrichtung zugeführt werden. Der dazu notwendige Flächenbe-
darf ist im Bebauungsplan zu berücksichtigen, dies gilt auch für Privatflächen, sofern diese in 
Anspruch genommen werden sollen. 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist eine quantitative Beurteilung 
nach LfU Merkblatt 4.4/22 / DWA-A 102, Teil 2 erforderlich. Sofern diese ergibt, dass vor Ein-
leitung eine Drosselung erforderlich ist, sind die dazu erforderlichen Rückhalteflächen im Be-
bauungsplan festzusetzen. 

Vorschlag zur Änderung des Plans:  

Festsetzung der Flächen, die für die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von Nieder-
schlagswasser erforderlich sind (entsprechend der Erschließungskonzeption).  

 

2. Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Johannes Meyer 
BOR 

 


